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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 
 
 
 

Bekanntmachung des Ergebnisses 
der Ausländerbeiratswahl 

in der Stadt Oberursel (Taunus) am 14.03.2021 
 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2021 das Ergebnis der Ausländerbeiratswahl 
wie folgt festgestellt: 
 

 Zur Ausländerbeiratswahl waren 6.780 Personen wahlberechtigt, davon haben 639 
Personen gewählt. 

 Die Wahlbeteiligung betrug 9,42%. 

 Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 589 Stimmzettel gültig und 50 
Stimmzettel ungültig. 

 
Hierbei entfielen auf 
 

Wahlvorschlag Stimmen Stimmenanteil Sitze 

1. Internationale Liste Oberursel (ILO) 2.570 51,22% 5 

2. Alle Zusammen Oberursel (AZO) 2.448 48,78% 4 

Wahlgebiet insgesamt 5.018 
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Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien 
und Wählergruppen entfielen die folgenden Stimmenzahlen, wobei die Namen der gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber grau unterlegt sind: 
 

ILO 
  Dr. Zenker, Franz 637 

le Nestour, Chantal 337 

Zenker, Ljucija 296 

Kalargali, Jianna 291 

Nasseri, Puya 285 

Kavrigin, Natalja 264 

Nasseri, Fatemeh 249 

Nasseri, Maral 211 
 

AZO 
  Bind, Natalia 434 

Wojewoda-Scherer, Urszula 292 

Eiser-London, Elza 282 

Köktas, Meral 280 

Scassamacchia, Jean 269 

Shojai, Sahm 246 

Iqbal, Rizwan 242 

Pit, Leontiy 209 

Pit, Mykhaylina 194 
 
 
 



SEITE 2  

 
 

 

Hinweis: 
 
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer 
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
Einspruch erheben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener 
Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, 
mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten 
müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Der Einspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Wahlleiter einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im 
Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht 
mehr geltend gemacht werden. 
 
Oberursel (Taunus), den 22.03.2021 
 
 
 
 
Weil 
Gemeindewahlleiter 


